
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/6/26 5Ob34/84,
4Ob19/01z

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1984

Norm

ABGB §956

ABGB §1008

NO §69 Abs1

Rechtssatz

Die Vollmacht zum Abschluß eines Schenkungsvertrages auf den Todesfall ist notariatsaktsbedürftig. Die Einhaltung

der Erfordernisse des § 69 Abs 1 NO genügt nicht.

Entscheidungstexte

5 Ob 34/84

Entscheidungstext OGH 26.06.1984 5 Ob 34/84

Veröff: SZ 57/118 = NZ 1984,199; hiezu zustimmend Schauer NZ 1984,185

4 Ob 19/01z

Entscheidungstext OGH 30.01.2001 4 Ob 19/01z

Aber; Beisatz: Nach der derzeitigen Gesetzeslage genügt demnach für den Abschluss eines Schenkungsvertrags

auf den Todesfall eine nach § 69 Abs 1 NO beglaubigte Vollmacht, sofern in der Vollmacht der rechtsgeschäftliche

Vorgang genannt ist. (T1); Veröff: SZ 74/17
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